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1 Einführung 

Das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) 5315-304 ĂRehbachtal zwischen 

Driedorf und Merkenbachñ wurde im Gesetzï und Verordnungsblatt für das Land 

Hessen in der Ausgabe 2008, Nr. 4 S. 29-644, (191-192) veröffentlicht. Grund für die 

Ausweisung waren die Vorkommen der Groppe (Cottus gobio), des Dunklen Wie-

senknopf- Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) und des Hellen Wiesenknopf- 

Ameisenbläulings (Maculinea teleius), sowie des Lebensraumtyps 3260, Flüsse der 

planaren bis montanen Stufe. 

In den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) sollen die 

Mitgliedsstaaten dafür Sorge tragen, dass der günstige Erhaltungszustand der 

Lebensraumtypen (LRT) und Arten gewahrt bleibt und in Maßnahmenplänen gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 der FFH- Richtlinie (92/ 43 /EWG) festgelegt wird. Grundlage 

dieses Maßnahmenplanes bilden die Grunddatenerfassung aus dem Jahre 2004, die 

Planungsprognosen LRT und die Laubholzaltbestandsprognose. 
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2 Gebietsbeschreibung 

Landkreis Lahn-Dill-Kreis 

Stadt/Gemeinde Driedorf, Herborn 

Forstamt Herborn 

FFH-

Gebiet/Vogelschutzgebiet 

Rehbachtal zwischen Driedorf und Merkenbach 

Naturräumliche Hauptein-

heit 

D39 ĂWesterwaldñ 

 

Höhe über NN 220 - 475 m 

Geologie tertiäre Basalte, Lößlehm, devonische und karbonische Gesteine 

Gesamtgröße 110,5 ha 

Weiterer Schutzstatus Landschaftsschutzgebiet Aueverbund Lahn-Dill (teilweise) 

FFH-Anhang II (Tier- und 

Pflanzarten von gemein-

schaftlichen Interesse) 

Á 1163 Groppe (Cottus gobio) 

Á 1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Á 1059 Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius) 

FFH-Anhang I 

(Lebensräume von ge-

meinschaftlichen Interes-

se - Lebensraumtypen - 

(* = prioritär))   

Á 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe 14,24 ha A, B, C 

Á 6431 Feuchte Hochstaudenflure 0,41 ha B, C 

Á 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 4,58 ha B, C 

Á 9130 Waldmeister-Buchenwald 4,65 ha, B, C 

Á *9180 Schlucht- und Hangmischwälder 0,95 ha B, C 

Á *91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa 5,32 ha B, C 

FFH- Anhang IV (Streng 

zu schützende Tier- und 

Pflanzenarten von ge-

meinschaftlichem Interes-

se) 

Á Eisvögel (Alcedo atthis) 

Á Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

Á Wasseramsel (Cinclus cinclus) 

 

Vogelschutzrichtlinie ï 

Anhang I (Brutvögel) 

Vogelschutzrichtlinie ï

Arten entsprechend Art. 4 

Abs. 2 (Zugvögel) 

Sonstige Arten und  

Biotope (Biotoptypen) 

*   Prioritärer Lebensraum bzw. -Art  **  Erhaltungszustand: A =hervorragend  B = gut C =mittel bis schlecht 
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2.1 Allgemeine Gebietsinformationen (Kurzcharakteristik) 

Das FFH-Gebiet 5315-304 ĂRehbachtal zwischen Driedorf und Merkenbachñ hat eine 

Flächengröße von 110,5 ha. Es umfasst den Rehbach mit seiner Aue von unterhalb 

des kleinen Driedorfer Stausees (Speicherbecken Heiligenborn) bis kurz oberhalb 

der Rehmühle nordöstlich von Merkenbach. Hinzu kommen zwei dem Rehbach von 

Süden zufließende Quellbäche. 

Das Gebiet weist in den höheren Lagen eine Jahresmitteltemperatur von 6-7°C und 

mittlere Jahresniederschlagshöhen von 1000-1100 mm auf, die in den niedrigeren 

Lagen sich auf 7-8°C und 800-850 mm Niederschlag ändern. 

Nach der Übersichtskarte der Böden Hessens sind Ranker- und Regosol-Braunerden 

mit hohem Basengehalt als Böden geringer bis mittlerer entwicklungstiefe auf Basalt 

und über Diabas die bestimmenden Bodentypen. Hinzu treten Pseudogley-

Braunerden und ï Parabraunerden sowie Pseudogleye als Böden mittlerer bis gro-

ßer Entwicklungstiefe auf Lößlehm mit Gesteinsbeimengungen. Es handelt sich um 

meist skeletthaltige, lehmige schluffe bis sandig-tonige Lehme. 

Die Grünlandstrukturen südöstlich von Hörbach sind wertvolle Tagfalterlebensräume, 

in denen um 25 gefährdeten Tagfalterarten vorkommen, und auch für die Vogelwelt 

wertvoll. Der Rehbach ist vor allem im Oberlauf trotz Befestigungen äußerst struktur-

reich. Im Gebiet der Stadt Herborn, oberhalb von Guntersdorf , beginnt der Bereich, 

in dem früher eine ausgedehnte Wässerwiesenbewirtschaftung erfolgte. Der 

Rehbach und die Gräben wurden periodisch gestaut, um die Wiesen zu fluten. Seit 

vielen Jahren wird aber das Verfahren nicht mehr durchgeführt, die Gräben sind teils 

verfallen. 
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2.2 Übersichtskarte 

 
Karte 1:Übersicht des Gesamtgebietes 

 

2.3 Politische und administrative Zuständigkeiten 

Das FFH-Gebiet ĂRehbachtal zwischen Driedorf und Merkenbachñ liegt im hessi-
schen Lahn-Dill-Kreis auf dem Gebiet der Stadt Herborn und der Gemeinde Driedorf. 

Für die Sicherung des Gebietes als Teil des Netzes Natura 2000 und produktverant-
wortlich für diesen Maßnahmenplan ist die Obere Naturschutzbehörde beim Regie-
rungspräsidium Gießen. 

Zuständig für die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind die Forstämter Herborn 
und Weilburg. 

 

2.4 Vertragsnaturschutz 

entfällt 
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2.5 Entstehung / frühere und aktuelle Landnutzungsformen  

Der Westerwald ist ein altes Waldgebiet, dessen Besiedelung um das Jahr 1000 v. 

Chr. begann. Erste Siedlungen wurden bevorzugt an den Hängen und Basalthochflä-

chen angelegt, so dass hier heute kaum noch Primärwälder zu finden sind. Bis ca. 

1400 n. Chr. wechselten Wüstungsperioden mit Wiederbewaldung und Wiederbe-

siedlung mehrfach. Durch die darauffolgende Feld-Wald-Wechselwirtschaft unterlag 

die Offenland-Wald-Grenze über lange Zeit hinweg einem steten Wandel. 

Im 19. Jh. verlagerte sich im Zuge der Industrialisierung die Beschäftigung von der 

Landwirtschaft in Industrie-Arbeitsplätze. Ungefähr zeitgleich bildete sich mit der zu-

nehmenden Viehwirtschaft und damit einhergehenden Anlage von Gras-

Weideflächen die heutige Verteilung von Offenland und Wald heraus. Mit der Aufga-

be von Ackerflªchen kam es zu einer ĂVergr¿nlandungñ der Landschaft. 

Die Waldflächen, mit geringen Ausnahmen Kommunal- und Staatswald, wurden und 

werden forstlich genutzt. Im Staatswald geschieht dies nach den Richtlinien zur Be-

wirtschaftung des Staatswaldes (RiBeS) im Sinne des naturnahen Waldbaus. Dies 

beinhaltet u.a. den Verzicht auf größere Kahlhiebe, das Nutzen  von Naturverjün-

gung, sowie den Aufbau stufiger Bestände durch Zielstärkennutzung. 

Zusätzlich sind im Staatswald die in der Naturschutzleitlinie definierten naturschutz-

fachlichen Standards integraler Bestandteil der Bewirtschaftung. Leitgedanke der Na-

turschutzleitlinie ist es, die für Hessen typischen Waldlebensräume in ihrer Vielfalt zu 

sichern und die dazu gehörende Arten- und Strukturausstattung zu erhalten sowie zu 

verbessern. Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf die Arten der späten Wald-

entwicklungsphasen (Alters- und Zerfallsphase). 

Für die verschiedenen Naturschutzziele sind vier Module des Biotop- und Arten-

schutzes entwickelt worden: 

Å HESSEN FORST ïNaturschutzkodex 

Å Habitatbaumkonzept und Stºrungsminimierung 

Å Kernflªchenkonzept 

Å Arten- und Habitatpatenschaften der Forstämter 

Im Mittelpunkt für diesen Bewirtschaftungsplan stehen das Habitbaumkonzept und 

die Kernflächenauswahl. Es sind im Rahmen der Habitatbaumauswahl durchschnitt-

lich 3 Bäume je ha Eichen- und Buchenbestandsklasse im Alter von über 100 Jahren 

dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen. 

Der Kommunalwald wird von Hessen-Forst betreut und im Anhalt an die genannten  
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Vorgaben bewirtschaftet. 

Der Rehbach selbst wird seit langem intensiv genutzt. Seit den zwanziger Jahren des 

letzten Jahrhunderts wurden zur Deckung des Energiebedarfs mehrere Staustufen ï 

Talsperren und Speicherbecken ï sowie Kraftwerke zur Energiegewinnung errichtet. 

Dies bestimmt bis heute weitgehend die Gewässerabflussdynamik im Rehbach. 

3 Leitbilder, Erhaltungsziele 

Leitbild und Erhaltungsziele zeigen die angestrebten Zustände und Ziele auf. 

3.1 Leitbild Gebiet 

Gut strukturierter, durchgängiger Bachlauf mit guter Wasserqualität, hoher Fließge-

wässerdynamik und artenreicher Wassermoosvegetation im Komplexzusammen-

hang mit Extensivgrünland,  Gehölzstrukturen und alten Waldbeständen. Die vielfäl-

tig ausgebildeten Lebensraumtypen weisen artenreiche, biotoptypische Zoozönosen 

auf, insbesondere große, langfristig überlebensfähige Populationen der Groppe (Cot-

tus gobio) und ï in der Aue ï der Ameisenbläulinge Maculinea nausithous und Macu-

linea teleius 

3.2 Erhaltungsziele  Lebensraumtypen 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

¶ Erhaltung der Gewässerqualität und einer natürlichen oder naturnahen Fließge-

wässerdynamik 

¶ Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen 

¶ Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit auetypischen Kontaktlebens-

räumen 

 

6431 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

¶ Erhaltung des biotopprägenden gebietstypischen Wasserhaushalts 

 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

¶ Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 

¶ Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 
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9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

¶ Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und lie-
gendem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in 
ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen 

 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

¶ Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und lie-
gendem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit 
einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwick-
lungsstufen und Altersphasen 

 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

¶ Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und lie-
gendem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit 
einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwick-
lungsstufen und Altersphasen 

¶ Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik 

¶ Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kon-
taktlebensräumen 

 

3.3 Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II 

Cottus gobio  (Groppe) 

¶ Erhaltung durchgängiger, strukturreicher Fließgewässer mit steiniger Sohle 
(im Tiefland auch mit sandig-kiesiger Sohle) und gehölzreichen Ufern 

¶ Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten öko-
logischen und chemischen Zustand befinden 

 

Maculinea nausithous  (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) 

¶ Erhaltung von nährstoffarmen bis mesotrophen Wiesen mit Beständen des 
Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirts-
ameise Myrmica rubra 

¶ Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen 
der Art förderlichen Bewirtschaftung der Wiesen, die sich an traditionellen 
Nutzungsformen orientiert und zur Erhaltung eines für die Habitate günsti-
gen Nährstoffhaushaltes beiträgt. 

¶ Erhaltung von Säumen und Brachen als Vernetzungsflächen 
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Maculinea teleius  (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) 

¶ Erhaltung von nährstoffarmen bis mesotrophen Wiesen mit Beständen des 
Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirts-
ameise Myrmica scabrinodis 

¶ Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen 
der Art förderlichen Bewirtschaftung der Wiesen, die sich an traditionellen 
Nutzungsformen orientiert und zur Erhaltung eines für die Habitate günsti-
gen Nährstoffhaushaltes beiträgt. 

¶ Erhaltung von Säumen und Brachen als Vernetzungsflächen 

 

 

 

3.4 Zielvorgaben 

Lebensräume und Arten sollen entsprechend der Vorgaben der FFH-Richtlinie in ei-

nem günstigen Erhaltungszustand (Wertstufe B) sein. Auf das jeweilige Gebiet bezo-

gen soll sich der derzeitige Erhaltungszustand (Ergebnis der Grunddatenerhebung) 

möglichst nicht verschlechtern. Lebensräume und Arten mit einem mittleren bis 

schlechtem Erhaltungszustand (Wertstufe C) sollen zu einem günstigen Erhaltungs-

zustand wiederhergestellt werden. Veränderungen von Lebensraumtypen und Arten 

von einem günstigen (Wertstufe B) zu einem hervorragenden Erhaltungszustand 

(Wertstufe A) können bei Bedarf optional vereinbart werden. 

Die Zuordnung des Lebensraumtyps 9130  zu den Wertstufen für das Vertragsgebiet 

erfolgte durch eine Planungsprognose, die sich auf die Auswertung der Daten der 

bestehenden Forsteinrichtungsplanungen der Waldbesitzer stützt. 
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3.5 Zielvorgaben für den Erhaltungszustand der FFH ïLRT 

Tabelle 1 (Erhaltungsziele LRT) 

EU 

Code 

LRT Ist 2004 Soll 2016 Soll 2022 Soll 

langfristig 

3260 Flüsse der planaren bis montanen 

Stufe 

A 4,24 ha 

B 9,92 ha 

C 0,08 ha 

Gesamt: B 

A 4,24 ha 

B 9,92 ha 

C 0,08 ha 

Gesamt: B 

A 35% 

B 65% 

Gesamt: B 

A 35% 

B 65% 

Gesamt: B 

6431 Feuchte Hochstaudenfluren B 0,08  ha 

C 0,33 ha 

Gesamt: C 

B 0,08  ha 

C 0,33 ha 

Gesamt: C 

B 30% 

C 70% 

Gesamt: C 

B 50% 

C 50% 

Gesamt: B 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen B 1,85 ha 

C 2,73 ha 

Gesamt: C 

B 1,85 ha 

C 2,73 ha 

Gesamt: C 

B 45% 

C 55% 

Gesamt: C 

B 55% 

C 45% 

Gesamt: B 

9130 Waldmeister-Buchenwald B 3,76 ha 

C 0,84 ha 

Gesamt: B 

B 3,76 ha 

C 0,84 ha 

Gesamt: B 

B 85% 

C 15% 

Gesamt: B 

B 90% 

C 10% 

Gesamt: B 

9180 Schlucht- und Hangmischwälder B 0,86 ha 

C 0,09 ha 

Gesamt: B 

B 0,86 ha 

C 0,09 ha 

Gesamt: B 

B 92% 

 C 8% 

Gesamt: B 

B 92% 

 C 8% 

Gesamt: B 

*91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa B 3,14 ha 

C 2,24 ha 

Gesamt: B 

B 3,14 ha 

C 2,24 ha 

Gesamt: B 

B 60% 

C 40% 

Gesamt: B 

B 60% 

C 40% 

Gesamt: B 

  * prioritärer Lebensraum  ** Erhaltungszustand:  A =hervorragend   B = gut    C = mittel bis 
schlecht 
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3.6 Zielvorgaben für den Erhaltungszustand der  Populationen 

der FFH-Anhang II-Arten 

Tabelle 2 (Erhaltungsziele Arten) 

EU 

Code 

Art Ist 2004 Soll 2016 Soll 2022 Soll langfristig 

1163 Groppe C C C B 

1061 Dunkler Wiesen-

knopf-

Ameisenbläuling 

B B B B 

1059 Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

C C C B 

Quelle: GDE 

Bewertung des Erhaltungszustandes:  A = hervorragende Ausprägung B = gute Ausprägung 

C = mittlere bis schlechte Ausprägung 

 

3.7 Zielvorgaben zur Entwicklung der Laubbaum dominierten 

Altbestände 

 

 

 

 

 

        Tabelle 3 Altholzprognose 

Die Zuordnung zu den Altbeständen erfolgte durch eine Planungsprognose, die sich 

auf die Auswertung der Daten der bestehenden Forsteinrichtungsplanungen der 

Waldbesitzer stützt. 

Durch die Ausweisung von Kernflächen im Staatswald (Maßnahme 02.01.) wird der 

Verlust an Altholzflächen ausgeglichen. 

                                                 

1
 Ist-Wert: Stichjahr aktuelle Forsteinrichtung und Referenzgröße in Bezug auf das 

Verschlechterungsverbot; Soll-Wert: Stichjahr nächste Forsteinrichtung 

Laubholzaltbestände > 120 Jahre in ha 

IST
1
 Sollwert  

11,8 5,1 



Regierungspräsidium Gießen 

Obere Naturschutzbehörde 

 

                   

 

 

Nr. 5315-304 Seite 14 von 34 Stand: Juli 2016 

4 Beeinträchtigungen und Störungen 

4.1 Beeinträchtigungen und Störungen in Bezug auf die 

Lebensraumtypen 

Tabelle 4: Beeinträchtigungen und Störungen der LRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-

Code 

FFH - LRT Beeinträchtigungen und  

Störungen gegen die Maßnahmen 

geplant werden sollen 

Störungen von au-

ßerhalb des FFH-

Gebietes  gegen die 

Maßnahmen geplant 

werden sollen  

3260 Fließgewässer der 

planaren Zone 

Hohe Anzahl von Querbauwerken 

thermische Belastung 

Einfluss der Kläranlage und der Regen-
rückhaltebecken 

keine 

6431 feuchte Hochstauden-

flure 

Nährstoffeintrag durch Düngung der an-
grenzenden Flächen 

keine 

6510 Flachland-Mähwiesen zu frühe Mahd, Düngung keine 

9130 Waldmeister-

Buchenwald 

keine keine 

*9180 Hang- und 

Schluchtwälder 

keine keine 

*91E0 Auewälder keine keine 
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4.2 Beeinträchtigungen und Störungen in Bezug auf die Arten 

des Anhanges II 

Tabelle 5 : Beeinträchtigungen und Störungen der Arten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-

Code 

FFH Anhang II- Art Art der Beeinträchtigungen und  

Störungen 

Störungen von au-

ßerhalb des FFH-

Gebietes 

1163 Groppe Hohe Anzahl nicht passierbarer Wan-

derhindernisse 

Thermische Belastung 

Einfluss der Kläranlage und der Regen-

rückhaltebecken 

Vorkommen und z.T. Besatz standort-

fremder und nicht heimischer Fischarten 

Vorkommen & z.T. 

Besatz standortfrem-

der und nicht einhei-

mischer Fischarten 

1061 Dunkler Wiesen-

knopf-

Ameisenbläuling 

Mahd während der Reproduktionsphase Keine 

1059 Heller Wiesen-

knopf-

Ameisenbläuling 

Mahd während der Reproduktionsphase Keine 



Regierungspräsidium Gießen 

Obere Naturschutzbehörde 

 

                   

 

 

Nr. 5315-304 Seite 16 von 34 Stand: Juli 2016 

5 Maßnahmenbeschreibung 

Hinweis: 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Maßnahmen zur Beibehaltung und Unterstützung der 

ordnungsgemäßen Land-, Forst- oder Fischereiwirtschaft 

(Natureg- Maßnahmentyp 1) 

5.1.1 16. Nutzung ohne Maßnahmenfestsetzung 

Auf diesen Flächen wurde in der Grunddatenerhebung kein LRT festgestellt, ebenso 

werden sie nicht für Schutzmaßnahmen von Anhang ï Arten benötigt. Daher werden 

keine speziellen Maßnahmen festgesetzt.  

 

Karte 2: ohne Maßnahmen 

 

Die in diesem Plan dargestellten Maßnahmen sind geeignet den günsti-

gen Erhaltungszustand der Natura 2000 Schutzgüter zu wahren oder 

wieder herzustellen. Eine Abweichung vom Maßnahmenplan bei einer 

geplanten Flächennutzung kann zu einer Verschlechterung des Gebietes 

führen. Abweichungen sollten grundsätzlich nur nach vorheriger Kon-

taktaufnahme mit dem örtlichen Gebietsbetreuer (FN des Forstamtes 

Herborn, Uckersdorfer Weg 6, 35745 Herborn) erfolgen. 
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5.1.2 16.01 ordnungsgemäße Landwirtschaft 

Da diese Flächen keinem LRT zugeordnet sind, wird hier die ordnungsgemäße 

Landwirtschaft fortgeführt. Die Flächen sind als Grünland zu erhalten und tragen so 

zur Diversität des Gebietes bei. 

Reichen die Flächen nahe an den Bach heran, sollte nach Möglichkeit die Bewirt-

schaftung extensiv und der Entwicklung eines Gewässerrandstreifens förderlich ge-

staltet werden. 

Bodenschäden durch Befahren der Flächen sind zu vermeiden. 

Auflagen der landwirtschaftlichen Förderung (HIAP/HALM) sind einzuhalten. 

 

Karte 3: ordnungsgemäße Landwirtschaft 
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5.2 Maßnahmen zur Gewährleistung eines günstigen 

Erhaltungszustandes von LRT und Arten bzw. deren Habitaten 

(Natureg-Maßnahmentyp 2) 

5.2.1 01.02.01.06. Mahd mit besonderen Vorgaben 

Auf den Flächen dieser Maßnahme wurden die Ameisenbläulingsarten Maculinea 

nausithous oder teleius festgestellt bzw. sie eignen sich zur Wiederbesiedlung mit 

diesen Arten. Die Wiesenbewirtschaftung ist zur Arterhaltung auf den Vermehrungs-

zyklus abzustellen. 

Die erste Mahd erfolgt daher in der ersten Junihälfte vor der Flugzeit der Schmetter-

linge. Die zweite Mahd kann dann ab dem 10. September erfolgen, wenn die Raupen 

von den Ameisen in deren Baue verbracht worden sind. 

Das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.  

Die Maßnahme wird aus Mitteln des landwirtschaftlichen Programms HALM geför-

dert. 

Diese Maßnahme dient dem Erhalt des LRT 6510 und der Ameisenbläulinge Maculi-

nea nausithous und M. teleius. 

 

 

Karte 4: Mahd mit besonderen Vorgaben für Maculinea ï Arten 
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5.2.2 02.01. Rücknahme der Nutzung des Waldes 

Im Rahmen der Umsetzung der Naturschutzleitlinie des Landesbetriebes Hessen-

Forst wurden im Staatswald Kernflächen ausgewiesen. Die bisherige Bewirtschaf-

tung hat einen guten Zustand der LRT hervorgebracht. Mit der Ausweisung als Kern-

fläche wird die Bewirtschaftung aber eingestellt, eine Nutzung ist nicht mehr zulässig. 

Die Waldbestände nehmen ihre natürliche Entwicklung. Sie repräsentieren damit bis 

auf weiteres im Besonderen den guten Erhaltungszustand des Buchenlebensraum-

typs. 

Eingriffe zur Verkehrssicherung sind möglich, aber auf das Notwendigste zu be-

schränken. Das anfallende Holz verbleibt als liegendes Totholz auf der Fläche. 

Durch die Ausweisung der Kernflächen wird der, in der Altholzprognose festgestellte 

Flächenverlust an Altholz behoben. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass die Kern-

fläche auch direkt an das FFH-Gebiet angrenzende Flächen beinhaltet. 

Die Maßnahme dient dem Erhalt des LRT 9130. 

 

 

Karte 5 : Rücknahme der Nutzung 
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5.2.3 02.02. Naturnahe Waldnutzung 

Die Waldbereiche des Gebietes sind dem LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald und 

dem LRT *91E0 Erlenauwald zugeordnet. 

Um diese zu erhalten und ihre Wertigkeit zu gewährleisten werden die Flächen wei-

terhin nach den Grundsätzen des naturgemäßen Waldbaus bewirtschaftet, wie es 

auch die Richtlinien zur Bewirtschaftung des Staatswaldes fordern. Durch diese Be-

wirtschaftung sind die Lebensraumtypen erhalten und in einen guten Zustand geführt 

worden. Die Weiterführung mit dem Ziel, vielfältige, strukturreiche Bestände zu erhal-

ten und zu entwickeln, gewährleistet auch den Erhalt der LRTen und der 

Habitatansprüche der darin heimischen Arten. 

Die geeignete naturnahe, forstliche Bewirtschaftung des FFH- Gebietes beinhaltet im 

Planungszeitraum insbesondere: 

Á Wahl geeigneter Verjüngungsformen, Verzicht auf Großschirmschlag 

Á lange Verjüngungszeiträume 

Á Erhalt eines Oberstandes in der Verjüngungsphase möglichst in Gruppenstel-
lung mit Kronenschluss 

Á Keine Nutzung von Horst- und Höhlenbäumen 

Á Anreicherung von liegendem und stehendem Totholz 

Á keine Begründung von Nadelholzreinbeständen 

Á Verzicht auf planmäßige Einschlagsarbeiten während der Brut- und 
Aufzuchtzeiten störungsempfindlicher Arten 

Á Boden schonende Arbeitsverfahren, insbesondere über Bergwerksstollen 

Á grundsätzlicher Verzicht auf Forstkalkung auf LRT- Flächen 

Á Anpassung der Wildbestände bei Bedarf 

Besonders ist darauf zu achten, dass Bäume mit Höhlen, Spalten und anderen, für 

Fledermäuse als Unterschlupf dienenden Strukturen in ausreichender Zahl erhalten 

werden. Ebenso soll sich stehendes und liegendes Totholz anreichern können.  

Bei den Auwaldbereichen ist auf den Erhalt der Roterle zu achten. Die Flächen wer-

den möglichst nicht befahren.  

Diese Maßnahme dient dem Erhalt der LRT 9130 und *91E0. 
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Karte 6: Naturnahe Waldnutzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


